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	 AUTONUM 
	Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe 
	Anz.Stunden
	Einstufung

	
	
	38,5
	AVR 1

	Vertretung durch
	Leitenden Oberarzt (Dr. med. K. Cueto)

	Notwendige Qualifikation
	· Approbation als Arzt

· Promotion

· abgeschlossene Weiterbildung als Arzt für Gynäkolgie und Geburtshilfe  

	Erwünschte Qualifikation
	· „spezielle operative Gynäkologie “

	Vorgesetzte Stelle
	Geschäftsführer/Träger der St. Katharinen – Hospital GmbH

	Untergeordnete Stellen
	Alle ärztlichen Mitarbeiter der Gynäkolgie und Geburtshilfe 

	Weisungsbefugnis
	Gegenüber allen Mitarbeitern der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in ärztlichen Angelegenheiten

	Gremienbeteiligung
	· Arzneimittelkommission



	Aktuelle Besetzung
	Herr Dr. med. Th. Winter 

	Erfüllte Qualifikation
	· Approbation als Arzt

· Promotion

· Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe (ÄK Westfalen-Lippe)

· „Spezielle operative Gynäkologie “ (ÄK Nordrhein)

· Weiterbildungsermächtigung im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe für 5 Jahre (ÄK Nordrhein)

	Verantwortlichkeiten

	· Verantwortlich für die Versorgung der Patienten im Rahmen der Krankenhausleistungen

· Einhaltung der Hygienevorschriften in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe 

· Sicherstellung des Ruf- und Bereitschaftsdienstes der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe entsprechend den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR)

	Aufgaben

	· Führung und fachliche Leitung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe  

· Alle ärztlichen Tätigkeiten nach Maßgabe der vom Träger bestimmten Aufgabenstellung und Zielsetzung des Krankenhauses bzw. der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe    

· Untersuchung und Mitbehandlung der Patienten sowie die Beratung der Ärzte anderer Abteilungen des Krankenhauses

· Vornahme der Leichenschau und die Ausstellung der Todesbescheinigungen bei Todesfällen von Patienten in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe 

· Ärztliche Leistungen, die das Krankenhaus aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erbringen muß

· Falls erforderlich Teilnahme am Ruf- und Bereitschaftsdienst

· Teilnahme an Sitzungen des Trägerorgans oder anderer Krankenhausgremien auf Weisung des Trägers

· Überwachung der Verbräuche an Arzneimitteln und Medikalprodukten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe 

· Teilnahme an der Ausbildung von Studierenden der Medizin nach Maßgabe der Vorschriften der Approbationsordnung für Ärzte und der zwischen dem Krankenhausträger und dem Land NRW bzw. der Universität Köln getroffenen Vereinbarungen in der jeweils geltenden Fassung

	Verpflichtungen

	· Durchführung notwendiger Visiten bei allen Patienten der Abteilung

· Aufklärungs- und Dokumentationspflicht gegenüber den Patienten und deren Angehörigen unter Beachtung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze

· Mitwirkung an der Durchführung der medizinischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

· Ständige Fortbildung im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe

	Rechte

	· Festlegung der medizinischen Behandlungsstandards der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

· Unterschrift aller Dokumente der Abteilung 

· Ausstellung von Rezepten nach der BTM-Verordnung
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